
Landratsamt RottaI-lnn
Amt für Jugend und Familie

Satzung
zur Erhebung von Kostenbeitrgen für die Frderung von Kindern

in staatlich gefrderter (qualifizierter) Kindertagespege
im Landkreis Rottal-Inn

(Tagespflege-Kostenbeitragssatzung)

Aufgrund der Artikel 16, 17 und 18 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Land-
kreisordnung — Lkr0) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI S. 826),
zuletzt gendert durch Gesetz vom 24.07.2012 (GVBl. S. 366), und des 5 90 des Sozialge-
setzbuches — Achtes Buch — Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt gendert durch Gesetz vom
12.12.2019 (BGBl. I S. 2652), erlsst der Landkreis Rottal-lnn folgende Satzung:

5 1

Kostenbeitragspflicht I Zweck der Satzung

Der Landkreis Rottal-lnn erhebt in Fllen der von ihm vermittelten und nanzierten Betreu-
ung von Kindern in staatlich gefrderter (qualizierter) Kindertagespege nach 55 23, 24
SGB VIII auf der Grundlage von 5 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII gestaffelte, monatlich pauscha-
Iierte Kostenbeitrge nach Maßgabe dieser Satzung.

52
Kostenbeitragspflichtiger Personenkreis

(1)Beitragspichtig sind die Eltern, mit denen das Kind zusammenlebt und das Kind. Lebt
das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern.

(2)Erziehungsberechtigte, Personensorgeberechtigte und sonstige Personen über 18 Jahre,
die aufgrund einer Vereinbarung mit dem/den Personensorgeberechtigten nicht nur vo-
rübergehend übewviegend Aufgaben der Personensorge für ein Kind ausüben und quali—
zierte Kindertagepflege für das Kind beantragen sowie einen Betreuungsvertag abge-
schossen haben, treten an die Stelle der Eltern/des Elternteils nach Absatz 1.

(3)Kostenbeitragsschuldner sind die Personen im Sinne von Absatz 1 und 2. Mehrere Bei-
tragspichtige haften als Gesamtschuldner.

5 3
Kostenbeitragsmaßstab

(1) Die Hhe des pauschalierten Kostenbeitrages bemisst sich nach der vereinbarten regel—
mßigen durchschnittlichen Betreuungszeit pro Tag (bezogen auf eine 5 Tage-Woche).
Der Kostenbeitrag wird pro Kind erhoben. Findet die Betreuung nur an einzelnen Tagen
pro Woche statt oder variiert die Betreuungszeit, so wird eine durchschnittliche wchentli-
che Betreuungszeit (bezogen auf eine 5 Tage-Woche) errechnet. Soweit der Betreuungs-
umfang monatlich schwankend ist, kann der Kostenbeitrag im Hinblick auf die frderfhige
Buchungszeit auch nachtrglich neu festgesetzt werden.



(2) Grundlage für die Berechnung des Kostenbeitrags sind die laut Betreuungsvereinbarung
für das Kind in der Kindertagespege gebuchten Zeiten (Buchungszeiten).

(3)Für Betreuungszeiten in der Nacht (20:00 Uhr bis 06:00 Uhr) werden 40 % als Betreu-
ungszeit (= pauschal vier Stunden) angerechnet.
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Hhe des Kostenbeitrags

(1) Der gesamte Betreuungsumfang wird in Buchungskategorien untergliedert. Je Kind und
vollem Kalendermonat werden folgende Kostenbeitrge erhoben:
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(2) Buchungszeiten von durchschnittlich weniger als 10 Wochenstunden werden als qualifi-
zierte Kindertagespflege nur gefrdert, wenn zustzlich zur Kindertagespflege eine Kin-
dertageseinrichtung oder die Schule besucht wird. Im brigen ist eine Frderung als ein—

fache Kindertagespflege nach dem SGB VIII mglich.

(3) Buchungszeiten von mehr als 50 Wochenstunden werden grundstzlich nicht gefrdert.

(4) Werden mehrere Kinder aus einer Familie gleichzeitig in Kindertagespege betreut, er-
mßigt sich der Kostenbeitrag ab dem zweiten Kind auf 50 % des jeweiligen Kostenbei-
trags. Die Reihenfolge der Kinder bestimmt sich nach der Buchungskategorie, wobei das
Kind mit der hchsten Buchungskategorie als erstes Kind (ohne Ermßigung) gilt.

(5) Soweit bei einer ausschließlichen Betreuung des Tagespflegekindes im Haushalt der El-
tern/eines Elternteils keine Sachaufwandspauschale durch das Amt für Jugend und Fami-
lie an die Tagespegeperson gewhrt wird, reduziert sich der Kostenbeitrag um 30 %.

(6) Soweit ein Kind nur im Rahmen der Ferienbetreuung (i. d. R. mindestens 15 Betreu-
ungstage in einem Bewilligungsjahr) in Kindertagespflege betreut wird, wird der Kosten-
beitrag in der entsprechenden Buchungskategorie gemß der durchschnittlichen Betreu-
ungszeit (bezogen auf eine 5 Tage-Woche) erhoben.

(7) Bei erheblichen Abweichungen der tatschlichen Betreuungszeit von der vom Amt für
Jugend und Familie festgesetzten frderfhigen Buchungszeit ist diese zu überprüfen und
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ggf. entsprechend anzupassen. Eine Abweichung ist erheblich, wenn die tatschliche Be-
treuungszeit und die bisher festgesetzte frderfhige Buchungszeit mindestens um eine
Buchungskategorie voneinander abweichen. die Abweichung sich in den Folgemonat hin-
ein und über einen Zeitraum von mindestens einen Kalendermonat erstreckt.

(8) Mit dem Kostenbeitrag sind nicht alle Kosten der Betreuung in Kindertagespege abge-
golten. Es handelt sich lediglich um einen Beitrag des/der Kostenbeitragspichtigen zu
den weit hheren tatschlichen Kosten der Kindertagespflege. Der Kostenbeitrag ist an
den Landkreis Rottal-lnn und nicht an die Tagespflegeperson zu entrichten. Die Tages-
pflegeperson erhlt durch den Landkreis eine laufende Geldleistung, einschließlich der
notwendigen Sachleistungen (z. B. für Verpflegung, Spielmaterial, Hygieneartikel), gemß
den Richtlinien des Landkreises Rottal-Inn für die Kindertagespege nach dem SGB VIII
und dem BayKiBiG. Eine private Zuzahlung des/der Kostenbeitragspflichtigen an die Ta-
gespegeperson ist regelmßig nicht vorgesehen.
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Entstehen und Flligkeit des Kostenbeitrags

(1) Die Beitragspicht beginnt mit dem ersten und endet mit dem letzten Tag der im Betreu-
ungsvertrag vereinbarten Betreuung. Der Kostenbeitrag wird monatlich erhoben. Beginnt
und/oder endet das Tagespflegeverhltnis innerhalb eines Monats wird der Kostenbeitrag
in der Regel entsprechend der tatschlich geleisteten Betreuung abgerechnet (tagge-
naue Abrechnung). Abweichungen sind in begründeten Einzelfllen mglich.

(2)Die Beitragspflicht besteht auch für die betreuungsfreien Zeiten gemß den Richtlinien
des Landkreises Rottal-lnn für die Kindertagespflege nach dem SGB VIII und dem
BayKiBiG (z. B. Ferien- oder Krankheitszeiten des Kindes oder Urlaubs- oder Krankheits-
zeiten der Tagespegeperson). Bei sonstiger Unterbrechung der Betreuung bleibt die
Kostenbeitragspflicht bestehen, soweit die Frderung für das Kind durch das Amt für Ju-
gend und Familie weiter gewhrt wird.

(3) Der Kostenbeitrag wird mittels schriftlichen Bescheid des Amtes für Jugend und Familie
RottaI-Inn festgesetzt. Der laufende monatliche Kostenbeitrag ist jeweils am ersten eines
Monats im Voraus für den gesamten Monat zur Zahlung fllig und auf eines der im Be-
scheid genannten Konten zu übewveisen. Im Falle taggenauer Abrechnung bei Beginn
und/oder Ende der Betreuungszeit whrend eines laufenden Monats ist der Kostenbei-
trag innerhalb von vierWochen nach Zugang des entsprechenden Beitragsbescheides
zur Zahlung fllig.
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Erlass des Kostenbeitrags

(1 )Auf Antrag werden Kostenbeitrge ganz oder teilweise erlassen, wenn die Belastung
durch Kostenbeitrge dem/den Kostenbeitragspichtigen nachweislich nicht zuzumuten ist
(5 90 Abs. 4 SGB VIII).

(2)Pegeeltern, die ein Kind in Vollzeitpege nach dem SGB VIII aufgenommen haben, sind
auf Antrag von der Beitragspicht nach dieser Satzung befreit.

5 7
Auskunfts- und Anzeigepichten

(1)Die Beitragspichtigen sind whrend des gesamten Frderzeitraumes verpichtet, dem
Amt für Jugend und Familie Rottal-lnn Vernderungen der für die Bemessung des Kos-
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tenbeitrags maßgeblichen Tatsachen unverzüglich, in der Regel innerhalb einerWoche,
mitzuteilen und die erforderlichen Nachweise vorzulegen.

(2)Kommen die Beitragspichtigen vorstzlich oder fahrlssig ihrer Auskunfts- und Informati-
onspicht nach Absatz 1 nicht oder nicht rechtzeitig nach, sind sie zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpichtet.

5 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

ichael Fahmüller
Landrat


